
11-1,% 10der BeiYagen zu den Stenograp1tisdhen hotoYcolYe1il -
DER PRÄSIDENT DES RECHNUNGSHOFES 

Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 
01'. Heinz Fischer 

Parlatnent 
1017 Wien 

des Nationalrates XVill. Gesetzgebungsperiode 

10. Mai 1994 WIEN. AM ....................................................... .. 

1033 WIEN. DAMPFSCHIFFSTRASSE 2 
TELEFON 711 71/0W. 8458 
TELEFAX 7144871 

(7129425) 

Zl 1198-Pr/6/94 

t40tlAB 
1994 ~5- 13 

zu 62 Sc!' IJ 

Die unter Z16298/J-NR/1994 gestellte Anfrage der Abgeordneten 01' Kräuter. 

01' Ilse Mertel u~d Genossen vom 17. März 1994 beehre ich mich . wie folgt Zu beantwor­

ten: 

vorbemerkungen 

Die Priifungsmittetlungen des Rechnungshofes betreffend die Gebarung des Ausgleichs­

fonds für Familienbeihilfen (Teilbereich Schüler- und Lehrlingsfreifahrten) wurden 

am 7. Feber 1994 in einer Ausfertigung der Bundesmtnisterin für Umwelt. Jugend und 

Familie zugestellt. ·Das die Priifungsmlttel1ungen beinhaltende Geschäftsstück sowie 

der zugehörige Datenträger werden 1m Rechnungshof unter Verschluß gehalten. 

. . . 

Aufgrund e-ines entsprechenden Ersuchens des BMWFvom 23. März 1994. demzufolge 

dieses Druckstück der PfÜfungsmittetlungen des Rechnungshofes 1m BMWF nicht 

mehr aufftndbar wäre. habe ich - unter Aufrechterhaltung der Sicherheitsma,ßnahmen 

1m Rechnungshof - die Herstellung einer weiteren Ausfertigung veranla,ßt und diese der 

Bundesministerin für Umwelt. Jugend und Familie am 5. April 1994 zugestellt. 
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Die besonderen Sicherheitsmaßnahmen im Rechnungshof sind sowohl im verfas­

sungsgesetzlichen Verbot vorzeitiger Veröffentlichungen als auch im Umstand begrün­

det. daß vorzeitige (öffentliche) Erörterungen einzelner PrüfungsfeststeUungen des 

Rechnungshofes noch vor der BeriChterstattung an den Nationalrat bzw während des 

laufenden Überprüfungsverfahrens die inhaltliche Austragung mit der überprüften 

Stelle belasten und daher nicht 1m Interesse des Rechnungshofes liegen. 

Zu den einzelnen an mich gerichteten Fragen darf ich ausführen: 

"Ist Ihnen bekannt. woher der Redakteur Wonn diesen Rechnungshof-Rohbericht erhal­

ten hat?" 

Nein. 

"Können Sie ausschließen. daß eine Indiskretion von Seiten des Rechnungshofes vor­

liegt?" 

Ja. 

"So sehr die Frage in einem gewissen Spannungsverhiiltnis zu § 91 a GOG steht: Welche 

Maßnahme im Sinne der Diensthoheü und im Sinne der Organisation des Rechnungs­

hofes setzen Sie. um Ihr Verständnis hinsichtlich der Kompetenzen des Rechnungsho-

fes in Hinblick auf Gebarungsüberprufungen in inhaltlicher Art umzusetzen? Durch 

welche Maßnahmen sichem Sie die veljassungsmä,ßige Gestaltung von Rechnungshof­

berichten, insbesondere in Hinblick darauf, daß Kompetenzüberschrettungen von 
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Seiten des Rechnungshofes ausgeschlossen werden? Was halten Sie vom Vorschlag des 

Rechnungshofes, der in den letzten Absätzen des genannten Artikels dargesteUt wird, 

insbesondere in Hinblick auf die verfassungsmäßige RoUe des Rechnungshofes als Or­

gan der GebarungskontroUe?" 

Unbeschadet des zutreffend angesprochenen Spannungsverhältnisses zwischen dieser 

Frage und dem § 91a des Geschäftsordnungsgesetzes darf ich Ihnen mitteilen. daß die 

Kompetenzen des Rechnungshofes nicht meiner Disposition unterliegen, sondern in der 

Bundesverfassung und im Rechnungshofgesetz vorgegeben sind. Demgemäß hat sich die 

Überprüfung des Rechnungshofes auf die bestmögliche Verwirklichung der Grundsätze 

der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu beziehen bzw ist der Rech­

nungshof verpflichtet, bei Ausübung se1ner Kontrolle sowohl die Möglichkeit der 

Herabminderung oder Vermeidung von Ausgaben als auch der Erhöhung oder Schaffung 

von Einnahmen wahrzunehmen. 

In Ausübung meiner Verantwortung setze ich - wie meine Vorgänger - im Rechnungshof 

alle erforderlichen Maßnahmen der Diensthoheit und der Organisation zur Sicherung 

der unbeeinfl~ten, korrekten und vollständigen Wahrnehmung dieser Prüfungsziele. 

Hinsichtlich der angefragten konkreten Vorschläge des Rechungshofes sehe ich mich 

wegen des verfassungsgesetzlichen Verbotes vorzeitiger Veröffentlichungen bzw Erörte­

rungen zum jetzigen Zeitpunkt zu einer inhaltlichen Auseinandersetzung außerstande. 

Die abschließende Beurteilung des Rechnungshofes in den angesprochenen Sachfragen 

wird erst nach Berücksichtigung der Stellungnahme der überprüften Stelle feststehen 

und in dieser Form dem Nationalrat berichtet werden. 
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